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Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das 
Land Schleswig-Holstein sowie zur Änderung und Aufhebung anderer Rechtsvorschrif-
ten 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 15/3649 
 
 
 
 
 
Sehr Damen und Herren, 
 
in vorbezeichneter Angelegenheit war die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesver-
bände aufgefordert worden, zu dem Landesausführungsgesetz gegenüber dem Ausschuss 
nach Fristverlängerung bis zum 22.10.2004 Stellung zu nehmen.  
 
Im kommunalen Bereich ist von besonderer Bedeutung die Frage der finanziellen Auswirkun-
gen des Fortfalls des § 27 FAG. Hierzu liegen zwischenzeitlich Alternativvorschläge des In-
nenministeriums vor.  
 
Zurzeit führen die kommunalen Landesverbände Gespräche über einen abgestimmten Vor-
schlag zu den möglichen Folgeregelungen der Streichung des § 27 FAG. Ziel ist es, einen ab-
gestimmten Vorschlag der kommunalen Landesverbände vorzulegen. Die Vorlage eines sol-
chen Vorschlages kann jedoch nicht bis zum 22.10.2004 vorgenommen werden. Angesichts 
der Tatsache, dass die Ausschusssitzung am 28.10.2004 nach unseren Informationen ausfal-
len wird, möchten wir Sie herzlich um Fristverlängerung bis zum Ende der 44.Kalenderwoche 
bitten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Harald Rentsch 
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